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Edua1·d H o  d o w s k y, k. k. Bergpraktikant 
Gustav Edl, Controlor der bestandenen k. k. Banaler ßcrg-Direction. 

[ebersetznngen. 

Anton B e n  e d e k, G1·ubenofficial in Vizakna, nach Decsakna . 
• Joseph S c h i  e s  t I, Bergmeister in Aussee, in gleiche•· Stelle am Dürnherg 

in Hallein. 
In Ruhestand nrsetzt. 

Kal'l Wo k u r  k a, Berg- und Salinen-Directo1· in Wieliczka. 

XIII. 

Auf das Montanwesen bezügliche Erlässe und Verordnungen. 

Vom 1. April bis 30. Juni 1856. 

Erlass des Finanzministeriums vom 4. April 18!)6, über die Abgränzung des 
unmittelbaren Amtsgebietes der ßcrghauptmannschat1 in Zalathna und der Amts
bezirke der exponirten ße•·gcommissäre de•·selben, mit Rücksicht auf die neue 
politisch-ge•·ichtliche Organisirung von Siebenbürgen. 

Um das bisherige unmittelbare Amtsgebiet der ße•·ghauptmannschaft in 
Zalalhna, dann die Amtsbezi1·ke der exponi1·ten Bergcommissäre derselben, mit 
de1· neuen politisch-gerichtlichen Organisirung des Grossfürstenthumes Sieben
bürgen (Reichs-Gesetz-Blatt, LI. Stück, N1·. 141, Jahrgang 1854) in Ueberein
stimmung zu bringeu, wird in Gernässheil der AlledJöchsten Entschliessung vorn 
8. Jänner 18ää (Iteichs-Gesr.tz-Biatt Nr. 51) Nachstehendes verfügt: 

1. Der Berghauptmannschaft für das Grossfürstenthum Siebenbürgen in 
Zalathna unterstehen die exponiden Bergcornmissäre in Kapnikhanya, Rodna, 
Nagyag und Verespatak. 

2. Zum Arntsbezi•·ke des exponirten Bergcommissärs in K ap n i k b a n  y a 
gehören die beiden K1·eise Dees und Sziliigy-Somlyo und zu jenem des exponit·ten 
Be•·gcommissärs in n o d n a die zwei Kreise Bistrit1; und Udv:irhcly. 

3. Der Amtsbezii·k des exponirten Bergcornmissät·s in Na g y <i g umfasst den 
Kreis Broos, mit A�snahme der politischen Amtsbezirke Halmagy und Körösbanya; 
der Arntsbezi1·k des exponiden Bergeommissärs in V e J' e s p a t a k fällt mit den 
G1·änzen des politischen Amtsbezirkes Abrudbanya des Kreisrs Karlsburg zu
sammen. 

4. Der iibrige Theil des Kreises Karlsburg und die zwei politischen Amts
bezirke Halmagy und Kö•·ösbanya des Kreises Bt·oos, dann die Kreise Hermann
starlt, Kronstadt, l\Ja•·os-Varsahely und Klausenburg bilden das unmittelbare Amts
gebiet der Be•·ghauptmannschaft in Z a I a t h n a. 

ö. Diese AbgTänzung der Amtsgebiete der Berghauptmannschaft in Zalathna 
und ihrer vie•· exponirten ßergcommissäre hat mit 1. Juni 18ä6 in Wirksamkeit 
zu b·eten, mit welchem Tage die übrigen hier nicht namentlich aufgeführten 
exponirten Bergcommissariate in Siebenbürgen ihre Wii·ksamkeit einstellen werden. 

:Jreiherr von Bruck, m. p. 
(Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrg. 18ä6, XIV. Stück, Nr. 48.) 

Verordnung des Finanzministeriums vom 20. Mai 1856, wirksam für Böhmen, 
Mähren und Schlesien , womit die provisorische Bergzehent-Entschädigung der 
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ehemaligen Gt·undherren unmittclhat· verfügt und den aufgestt>llten Bergzehent
Entschädigungs-Commissionen die Dnrchfiihrung der definitiven Bergzehent
Entschädigung überh·agen wird. 

Um die Durchführung der, den vot·mals bet·gzehentberechtigten Grundherren 
in Böhmen, Mäht·en und Schlesien im All�rllöchsten Patente vorn 1 L Juli 18ö0 
(Nr. 267 des Reichs-Gesetz-Blattes) zugesieheden Entschädigung zu verein
fachen und zn beschleunigen, wet·den nachstehende mitAllerhöchster Entschliessung 
vom 13. Mai 1856 Allergnädigst genehmigte Verfügungen getroffen: 

1. Vom 1. Febl'Uar 18öG an , ist den ehemaligen Grundherren in Böhmen, 
Mähren und Schlesien die von denselben kraft der früheren Landesverfassungen 
bezogene und in Folge des Patentes yom 11. Juli 18ä0 an den Staatsschatz über
gegangene Bergfrohne, bis zm• Ermittlung der definitiven Schadloshaltung in dem
jenigen Betrage auszufolgen, in welchem dieselbe nacl1 Massgahe der bestehenden 
Vorschriften über ßergwerks.:Abgaben in die landesfiirstlichen Cassen eingeflossen 
sein wird. 

Von diesem Betrage sind jedoch 100jo an Einhebungskosten für den Staats
schatz in Abzug zu bringen. 

2. Die Ausfolgung der bar eingegangenen ßergft·ohne tritt mn· von solchen 
Bergbauen ein, von welchen die ehemaligen Grundherren bis zur Et·schcinung 
des Patentes vom 1 t. .luli 18ä0 den Bergzehent zu Recht hatten, und findet nicht 
mehr Statt, sobald diese Bergbaue in das landesfiirstliclw Freie gefallen, oder 
die grundhet·rlichcn Rechte an einen Besitznachfolger übergegangen sind, der 
nach den fl'iihet·en Gesetzen zum Bezuge des Bergzehenles nicht berechtiget 
gewesen wäre. 

Frohngebühren von Bergbaucn, welche nach dem Patente vom 11. Juli 18ä0 
verliehen wurden, sind von der Ausfolgung an die' ehemaligen Grundherren aus
geschlossen. 

3. Die Berghauptmannschaften sind verpflichtet, längstens 8 Wochen nach 
Ablauf eines jeden Quartals, die auf jeden eiuzelnen der ehemaligen bet·gzehent
befugten Gt•tmdherren entfallenden ßcträgc der eingeflossenen Bergfrohne zu 
ermitteln, bei der Berghallptmannschaftscasse zur Zahlung anzuweisen, und hievon 
die belheiligten ehemaligen Grundhet·ren zu verständigen. 

4. Fü1· die seit dem 1. August 18ä0 bis Eude Jnnner 18ä6 in den Staats
schatz eingeflossene, früher von den ehemaligen Grundherren bezogene Bergfrohnc 
haben dieselben bis zur et·folgten definitiven Schadloshaltung gegen Abrechnung 
der hierauf be1·eits erhaltenen Abschlagszahlungen, Anspt·uch auf verhältniss
mässige Vorschüsse , welche die in den §§. 1 und 2 festgestellte Ausmass nicht 
überschreiten dürfen. 

Diese Vorschiisse sind bei den Berghauptmannschaften anzusuchen und von 
den Bergzehent-Entschädigungs-Commissionen zu bewilligen. 

ö. Unabhängig yon diesen einstweiligen Massregeln ist die Aufgabe der 
definitiven Bergzehent-Entschädigung durch die zur Ermittlung der proyisorischen 
Entschädigung aufgestellte Landescornmission , ohne Verzug zu Ende zu führen. 

6. Alle mit den gegenwärtigen nicht iibet·einstimrnenden Bestimmungen der 
Ministerial-Verordnung vom G. Februar 18ä3 (N1·. 28 des Reichs-Gesetz-Blattes) 
treten ausser Wirksamkeit. 

:Freiherr Ton Brnck, m. p. 

(Reichsgcsetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrg. 18!i6, XXßl. Stück, Nr. 8!i.) 
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